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Hinweis: Bis zur Veröffentlichung im Nachrichtenblatt Hochschulen des MBWFK hat die Satzung Entwurfscharakter! 
Veröffentlicht auf der Homepage: 21.01.2025 

 
 
 

Erste Satzung zur Änderung der Prüfungs- und Studienordnung (Satzung)  
des Fachbereichs Information und Kommunikation   

für den Master-Studiengang Internationale Fachkommunikation 
an der Hochschule Flensburg  

Vom 20. Januar 2025 
 
 
Aufgrund § 52 Absatz 1 Satz 1 des Hochschulgesetzes (HSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Februar 
2022 (GVOBl. Schl.-H. 2022, S. 102), wird nach Beschlussfassung durch den Konvent des Fachbereichs 
Information und Kommunikation vom 13. November 2024, nach Stellungnahme des Senats der 
Hochschule Flensburg vom 20. Januar 2025 und nach Genehmigung des Präsidiums der Hochschule 
Flensburg vom 20. Januar 2025 folgende Satzung erlassen. 
Diese Änderungssatzung bezieht sich auf die fächerübergreifenden Bestimmungen der Prüfungs-
verfahrensordnung (PVO) der Hochschule Flensburg in der jeweils gültigen Fassung. 

 

Artikel 1 

Die Prüfungs- und Studienordnung (Satzung) des Fachbereichs Information und Kommunikation für 
den Master-Studiengang Internationale Fachkommunikation an der Hochschule Flensburg vom 24. Mai 
2012 (NBl HS MWAVT Schl.-H., S. 49) wird wie folgt geändert:  
 
In § 11 werden folgende Absätze angefügt: 

„(9) Das Lehrangebot des Studiengangs läuft aus. Die Lehrveranstaltungen werden mit Ausnahme 
abweichender Regelungen wie folgt letztmalig angeboten: 
(a) Lehrangebot des 1. Studiensemesters: letztmalig im Wintersemester 2026/2027 
(b) Lehrangebot des 2. Studiensemesters: letztmalig im Sommersemester 2027 
(c) Lehrangebot des 3. Studiensemesters: Sonderregelung, siehe Absatz 12 
(d) Spezialmodul: siehe Absatz 10 

(10) Die Ableistung des Spezialmoduls ist nach dieser Prüfungsordnung bis zum 31. August 2028 
möglich. 

(11) Die Prüfungen nach der Studien- und Prüfungsordnung vom 24. Mai 2012 werden auslaufend 
mit den Lehrveranstaltungen noch zu folgenden Prüfungszeiträumen angeboten; der letztge-
nannte Prüfungstermin bildet das jeweils letztmalige Prüfungsangebot: 
(a) 1. Semester:  

(aa) Prüfungszeitraum Sommersemester 2025-I 
(ab) Prüfungszeitraum Sommersemester 2026-I 
(ac) Prüfungszeitraum Sommersemester 2027-I 

(b) 2. Semester: 
(ba) Prüfungszeitraum Wintersemester 2025/2026-I 
(bb) Prüfungszeitraum Wintersemester 2026/2027-I 
(bc) Prüfungszeitraum Wintersemester 2027/2028-I 

(12) Für das 3. Semester, die Ableistung der Master-Abschlussarbeit einschließlich des dazugehörigen 
Betreuungsseminars, gilt folgende Sonderregelung: Die Ableistung der Master- Abschlussarbeit 
einschließlich des dazugehörigen Betreuungsseminars nach dieser Prüfungsordnung ist bis zum 
28. Februar 2029 möglich. 
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(13) Die Prüfungs- und Studienordnung für den Master-Studiengang Internationale 
Fachkommunikation läuft am 28. Februar 2029 aus.“ 

 
Artikel 2 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Flensburg, den 20. Januar 2025 
 
Fachbereich Information und Kommunikation  
der Hochschule Flensburg 
- Der Dekan -  
 
 
 
gez. Prof. Klaus Hoefs 


